
V. Nachtrag 
 

über die Wasserversorgung 
in der Gemeinde Kaufungen 

zur 
 

WASSERVERSORGUNGSSATZUNG (WVS) 
vom 17. Juni 2004 

 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), der §§ 54 - 58 des 
Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622), der §§ 1 - 5a, 9 - 12 
des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 
24.03.2013 (GVBl. I S. 134), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kaufungen am 
14.10.2013 folgenden 
 

V. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung (WVS) 
 

beschlossen: 
 
III.  Abgaben und Kostenerstattung 
 
§ 20 Entstehen der Beitragspflicht 
 
(1) Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit 
erhoben, so entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung 
angeschlossen werden kann. 
 
(2) Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der beitragsfähigen 
Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. Im Falle einer Teilmaßnahme entsteht die 
Beitragspflicht mit der Fertigstellung des Teils. 
 
§ 22 Beitragspflichtige, öffentliche Last 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. Wenn das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet 
ist, ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
(2) Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(4)Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück bzw. - bei Bestehen eines 
solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und Teileigentums 
auf diesem. 
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§ 23 Vorausleistungen 
 
(1) Die Gemeinde kann unabhängig vom Baufortschritt und von der Absehbarkeit der 
Fertigstellung Vorausleistungen bis zu der Höhe des voraussichtlichen Beitrages ab 
Beginn der Maßnahme verlangen. 
 
 (2) Die Vorausleistung ist auf die endgültige Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn 
die oder der Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist. Dies gilt auch, wenn 
eine überschüssige Vorausleistung zu erstatten ist. 
 
§ 25 Grundstücksanschlusskosten 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung oder 
Beseitigung der Anschlussleitungen ist der Gemeinde in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung der 
erstattungspflichtigen Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheids fällig. 
 
(2) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids 
Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. Bei Wohnungs- 
und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. Mehrere Erstattungspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 
 
(3) Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - bei 
Bestehen eines solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- 
und Teileigentums auf diesem. 
 
(4) Die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 kann von der Entrichtung einer 
angemessenen Vorausleistung abhängig gemacht werden. 
 
§ 26 Benutzungsgebühren 
 
(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 1 KAG 
Gebühren. 
 
(2) Die Gebühr bemisst sich nach der Menge (m³) des zur Verfügung gestellten 
Wassers. Ist eine Messeinrichtung ausgefallen, oder wird der Gemeinde bzw. einem 
Beauftragten der Zutritt zu den Messeinrichtungen verweigert oder ist das Ablesen aus 
sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht erfolgt, schätzt die Gemeinde den 
Verbrauch nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
(3) Die Gebühr beträgt pro m³ 1,69 EUR. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer. 
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§ 26 a Zählermiete 
 
Die Zählermiete beträgt je Wasserzähler und je angefangenen Kalendermonat bei 
Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung (maximaler Durchfluss pro Stunde) 
 
bis 5 cbm 1,07 €/mtl. 
bis 10 cbm 1,61 €/mtl. 
bis 20 cbm 2,73 €/mtl. 
bis 40 cbm 26,75 €/mtl. 
bis 60 cbm 32,64 €/mtl. 
über 60 cbm 38,52 €/mtl. 
für ein Standrohr mit Zähler 5,35 €/Tag. 
In sämtlichen Zählermieten ist die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. 
 
Bei Ausleihung eines Standrohres wird eine Kaution in Höhe von 500,00 € erhoben. 
Diese wird mit den tatsächlichen Verbrauchskosten verrechnet. 
 
§ 27 Vorauszahlungen 
 
(1) Die Gemeinde kann vierteljährlich Vorauszahlungen auf die Benutzungsgebühr 
verlangen; diese orientieren sich grundsätzlich am Verbrauch des vorangegangenen 
Abrechnungszeitraums. 
 
(2) Statt Vorauszahlungen zu verlangen, kann die Gemeinde beim Anschlussnehmer 
einen Münzzähler einrichten, wenn er mit zwei Vorauszahlungen im Rückstand ist oder 
nach dem Umständen des Einzelfalls zu besorgen ist, dass er seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
 
§ 30 Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist, wer im Abrechnungszeitraum Eigentümer des Grundstücks ist. 
Der Erbbeauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers gebührenpflichtig. 
Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
(2) Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, so 
wird der neue Eigentümer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit Beginn des 
Monats, welcher dem Eigentumsübergang folgt. 
 
(3) Die Gebühr ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück. 
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IV. Allgemeine Mitteilungspflichten, Zutrittsrecht und Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 35 Inkrafttreten 
 
Der fünfte Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung (WVS) tritt am 01.11.2013 in Kraft. 
 
Kaufungen, 17.10.2013                 DER GEMEINDEVORSTAND 
                DER GEMEINDE KAUFUNGEN 
 
    - S - 
 
 
                        gez. Roß 
                     Bürgermeister 
 


